
 
 
 
 
Der Landrat  

Beratungsunterlage 2016/108 (2 Anlagen) 
Kreissozialamt 
Dangelmayr, Rudolf 
07161 202-603 
r.dangelmayr@landkreis-goeppingen.de 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Sozialausschuss 28.06.2016 öffentlich Beschlussfassung 

 

Bewilligung der Zuschüsse 2015 für die Mobilen Sozialen Dienste 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
1. Der Zuschuss des Landkreises für den Mobilen Sozialen Hilfsdienst der 

Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. – wird für das Jahr 2015 auf 
5.308,-- € (Höchstbetrag) festgesetzt. 

 
2. Der Zuschuss des Landkreises für den Mobilen Sozialen Dienst des Deutschen 

Roten Kreuzes – Kreisverband Göppingen e.V. – wird für das Jahr 2015 auf  
26.632,-- € (Höchstbetrag) festgesetzt. 

     
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
1. Nach Richtlinie Nr. 4 des Kreisaltenplans über die Förderung von Mobilen 

Sozialen Diensten fördert der Landkreis den Mobilen Sozialen Hilfsdienst der 
Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. – und den Mobilen Sozialen 
Dienst des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband Göppingen e.V. – durch 
Zuschüsse. 

 
Der Zuschuss des Landkreises beträgt 33 1/3 % am verbleibenden ungedeckten 
Restaufwand im Rahmen des zustimmungspflichtigen Haushaltsplans. 

 
2. Mobiler Sozialer Hilfsdienst der Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen     

e.V. –  
 

2.1. Dem Mobilen Sozialen Hilfsdienst der Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband 
Göppingen e.V. – wurde mit Beschluss des Sozialausschusses vom 
14.01.2015 für das Jahr 2015 ein Landkreiszuschuss bis zum 
Höchstbetrag von 5.308,-- € in Aussicht gestellt. Auf Anforderung des 
Trägers hat die Verwaltung Abschlagszahlungen in Höhe von 5.308,-- € 
ausbezahlt. 

 
2.2. Die vom Träger vorgelegte Jahresrechnung 2015 (Anlage 1), die von der 

Verwaltung geprüft wurde, schließt wie folgt ab: 
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 Rechnungse
rgebnis 
2015 
in € 

Haushalt
splan 
2015 
in € 

Rechnungse
rgebnis 
2014 
in € 

Rechnungse
rgebnis 
2013 
in € 

Gesamtausg
aben 

50.307,26  48.979,7
4 

64.243,17 85.664,18 

Gesamteinn
ahmen 

28.470,25   33.054,4
5  

42.437,50    58.042,50   

Ungedeckter  
Restaufwan
d 

 
21.837,01 

 
15.925,2

9 

 
21.805,67 

 
27.621,68 

Finanzierun
gsanteil des 
Landkreises  
(33 1/3 %) 

 
7.279,00 

 
5.308,43 

 

 
7.268,56 

 
9.206,30 

 
Höchstbetra
g 

 
5.308,-- 

 
 

 
 

 
8.997,-- 

    
 Der rechnerische Finanzierungsanteil des Landkreises übersteigt den im 

Rahmen des Haushaltsplans 2015 festgesetzten Höchstbetrag von 5.308,-- 
€ um 1.971,-- €. Der übersteigende Betrag ist von der Arbeiterwohlfahrt – 
Kreisverband Göppingen e.V. – anderweitig zu decken. 

 
3.   Mobiler Sozialer Dienst des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband  

Göppingen e.V. –  

3.1  Dem Mobilen Sozialen Dienst des Deutschen Roten Kreuzes – 
Kreisverband Göppingen e.V. – wurde mit Beschluss des 
Sozialausschusses 14.01.2015 für das Jahr 2015 ein 
Landkreiszuschuss bis zu einem Höchstbetrag von 26.632,-- € in 
Aussicht gestellt. Auf Anforderung des Trägers hat die Verwaltung 
Abschlagszahlungen in Höhe von 26.632,-- € ausbezahlt. 

 
3.2 Die vom Träger vorgelegte und von der Verwaltung geprüfte 

Jahresrechnung 2015 (Anlage 2), schließt wie folgt ab: 
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 Rechnungse
rgebnis 
2015 
in € 

Haushalt
splan 
2015 
in € 

Rechnungse
rgebnis 
2014 
in € 

Rechnungse
rgebnis 
2013 
in € 

Gesamtausg
aben 

348.266,48 380.893,
92 

365.538,68 422.938,92 

Gesamteinn
ahmen 

267.318,41 301.000,
-- 

277.988,25 355.050,52 

Ungedeckter  
Restaufwan
d 

 
80.948,07 

 
79.893,9

2 

 
87.550,43 

 
67.888,40 

Finanzierun
gsanteil des 
Landkreises  
(33 1/3 %) 

 
26.979,99 

 
26.631,3

1 

 
29.183,44 

 
22.629,46 

 
Höchstbetra
g 

 
26.632,-- 

 
 

 
26.492,-- 

 

 
 Der rechnerische Finanzierungsanteil des Landkreises übersteigt den im 

Rahmen des Haushaltsplans 2015 festgesetzten Höchstbetrag von 
26.632,-- € um 347,99 €. Der übersteigende Betrag ist von dem 
Deutschen Roten Kreuz – Kreisverband Göppingen e.V. – anderweitig zu 
decken. 

    
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine Handlungsalternativen im Rahmen der Landkreis-Richtlinie Nr. 4.     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Die erforderlichen Zuschussmittel wurden im Haushaltsplan 2015 des Landkreises 
für die Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. – im Produktsachkonto 
31.60.01.99.00 4318005 und für das Deutsche Rote Kreuz – Kreisverband 
Göppingen e.V. – im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 4318006 bereitgestellt. 
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft der Menschen mit Behinderung      

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 


